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Thalwil, 29. Oktober 2021  
 

Informationen zu den kommunalen Erneuerungswahlen 2022 

 
Alle Informationen sind auch online unter thalwil.ch/wahlen2022 zusammengestellt.  
 
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Informationen und Termine.  
 

A. Grundlagen 

Gemeindeordnung (GO)  

Am 13. Juni 2021 genehmigten die Thalwiler Stimmberechtigten die neue Gemeindeordnung. Diese 
wird nach der Genehmigung durch den Regierungsrat per 1. Januar 2022 in Kraft treten. Die Er-
neuerungswahlen der Legislaturperiode 2022-2026 erfolgen nach den Bestimmungen der neuen 
Gemeindeordnung. 
 
In Bezug auf die neue Gemeindeordnung gingen drei Einzelinitiativen ein. Diese haben die Stimm-
berechtigten am 26. September 2021 abgelehnt. 
 
Gemeinden können ihre Organisation in der Gemeindeordnung ihren Bedürfnissen entsprechend 
festlegen, sind dabei aber an rechtliche Vorgaben gebunden. Wichtige übergeordnete Grundlagen 
sind die Kantonsverfassung des Kantons Zürich, das Gemeindegesetz des Kantons Zürich, das 
Gesetz über die politischen Rechte des Kantons Zürich und die dazugehörigen Verordnungen.  
 
Kommissionsstruktur  

In der neuen Gemeindeordnung wird zwischen eigenständigen und unterstellten Kommissionen un-
terschieden. Zusätzlich kann der Gemeinderat beratende Kommissionen einsetzen. Der Unter-
schied zwischen den eigenständigen und unterstellten Kommissionen besteht im Wesentlichen im 
direkten Antragsrecht eigenständiger Kommissionen an die Stimmberechtigten.  
 
Mit Ausnahme des Gemeinderats, der Schulpflege, der Rechnungsprüfungskommission und der 
Hochbaukommission werden die weiteren Kommissionen als unterstellte Kommissionen geführt. 
Dabei wird die Detailausgestaltung der Kommissionen im neuen Organisationsreglement geregelt.  
 
In der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, welche Kommissionen die Gemeindeordnung und das 
Organisationsreglement (OrgR) per 1. Juli 2022 vorsehen und welche Instanz die Kommissionsmit-
glieder wählt. Die Schulpräsidentin bzw. der Schulpräsident wird im Rahmen der Wahl des Gemein-
derats gewählt. 
 

Kommission Art Anzahl Mit-
glieder (durch 
Wahl) 

Wahlinstanz Grundlage 

Gemeinderat ---  9 Urne GO Art. 23 

Schulpflege Eigenständige 
Kommission 

4 Urne GO Art. 29 

Hochbaukommission Eigenständige 
Kommission 

5 Urne GO Art. 39 
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Rechnungsprüfungskom-
mission (RPK) 

Eigenständige 
Kommission 

7 Urne GO Art. 45 

Gesellschaftskommission Unterstellte 
Kommission 

6 Urne OrgR Art. 33 

Grundsteuerkommission Unterstellte 
Kommission 

4 Gemeinderat OrgR Art. 36 

Liegenschaftenkommission Unterstellte 
Kommission 

3 Gemeinderat OrgR Art. 38 

Sicherheitskommission Unterstellte 
Kommission 

4 Urne OrgR Art. 41 

Sozialkommission Unterstellte 
Kommission 

4 Urne OrgR Art. 44 

Tiefbaukommission Unterstellte 
Kommission 

5 GR OrgR Art. 47 

Umweltkommission Unterstellte 
Kommission 

5 Urne OrgR Art. 50 

Fachkommission Nachhal-
tigkeit 

Beratende Kom-
mission 

2 GR OrgR Art. 55 

Kommission Gemeinsam Beratende Kom-
mission 

offen je nach 
Vorschlägen 

GR OrgR Art. 56 

Netzwerk Integrationsför-
derung 

Beratende Kom-
mission 

offen je nach 
Vorschlägen 

GR OrgR Art. 57 

 

Die Projektkommission (PK) Energie wird ab der Legislaturperiode 2022-2026 nicht mehr als bera-
tende Kommission geführt. Grund ist, dass die neue Umweltkommission, deren Mitglieder durch die 
Stimmberechtigten an der Urne gewählt werden, in die Gemeindeordnung bzw. das Organisations-
reglement aufgenommen wurde.  
 

Die detaillierte Zusammensetzung der einzelnen unterstellten und beratenden Kommissionen, de-
ren Aufgabe und Kompetenzen, sind dem beigelegten Organisationsreglement zu entnehmen. Die 
weiteren Änderungen im Vergleich zur heutigen Organisationsverordnung (OVo) sind zudem in der 
beigelegten synoptischen Darstellung ersichtlich. 
 
Organisationsreglement (OrgR) 

Gestützt auf die Gemeindeordnung legt der Gemeinderat im Organisationsreglement seine interne 
Organisation, die Aufgaben und Kompetenzen seiner Organe sowie die Grundsätze der Geschäfts-
führung fest und definiert die Schnittstellen zur Verwaltung. Mit Beschluss vom  
28. September 2021 hat der Gemeinderat das neue Organisationsreglement (vormals Organisati-
onsverordnung OVo) genehmigt. Dies tritt per neuer Legislaturperiode 2022-2026, 1. Juli 2022, in 
Kraft. 
 
Neben der detaillierten Ausgestaltung der Kommissionsstruktur werden im Organisationsreglement 
auch die Bereiche des Gemeinderats definiert. Diese haben im Vergleich zur Legislaturperiode 
2018-2022 Anpassungen erfahren. Die neun Bereiche des Gemeinderats per Legislaturperiode 
2022-2026 wurden wie folgt festgelegt: 

 Präsidiales (inkl. Gemeindeammann- und Betreibungsamt) 

 Bildung 

 Finanzen 

 Gesellschaft und Sicherheit 

 Hochbau und Entwicklung 

 Liegenschaften 

 Soziales 

 Tiefbau und Intrastruktur 

 Umwelt und Nachhaltigkeit 
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Behördenentschädigungs-Verordnung (BeVO)  

Die Behördenentschädigungs-Verordnung (BeVO) regelt die Sitzungs- und Taggelder der Mitglie-
der aller Behörden und Kommissionen sowie die Entschädigungen des Wahlbüros. Nach der Ge-
meindeordnung wurde auch die BeVO überprüft und einer Totalrevision unterzogen. Die Stimmbe-
rechtigen entscheiden an der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2021 darüber.  
 
Die neuen Entschädigungen werden mit Beginn der Legislaturperiode 2022-2026, per 1. Juli 2022, 
angewendet. Weitere Details und die Synopse der Änderungen werden im Vorfeld zur Gemeinde-
versammlung vom 8. Dezember 2021 publiziert. 
 
 

B. Erneuerungswahlen 2022 

Die kommunalen Erneuerungswahlen 2022 finden an folgenden Terminen statt: 
 

 1. Wahlgang: Sonntag, 27. März 2022 

 2. Wahlgang: Sonntag, 15. Mai 2022 

 Beginn Legislaturperiode 2022-2026: 1. Juli 2022 
 
Eine Terminübersicht inkl. Meldefristen finden Sie unter Punkt D. oder in der Beilage (Zeitplan).  

 
Die Erneuerungswahlen der an der Urne gemäss Art. 6 neue Gemeindeordnung (GO) zu wäh-
lenden Gemeindeorgane werden mit leeren Wahlzetteln durchgeführt. Den Wahlunterlagen liegt 
ein Beiblatt bei, auf dem die Personen aufgeführt sind, die sich innerhalb publizierten Frist gemeldet 
haben.  
 
Folgende Ämter werden an der Urne (mit Beiblatt) gewählt: 

 Präsidentin bzw. Präsident und 8 Mitglieder des Gemeinderats, wobei die Stimmberechtig-
ten im Rahmen der Wahl der Mitglieder des Gemeinderats auch die Schulpräsidentin bzw. 
den Schulpräsidenten wählen.  

 4 Mitglieder Schulpflege 

 Präsidentin bzw. Präsident und 6 Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission 

 6 Mitglieder der Gesellschaftskommission 

 5 Mitglieder der Hochbaukommission 

 4 Mitglieder der Sicherheitskommission 

 4 Mitglieder der Sozialkommission 

 5 Mitglieder der Umweltkommission 
 
Für die Erneuerungswahlen der durch den Gemeinderat zu wählenden Gemeindeorgane müssen 
sich die Interessierten, welche für ein Amt kandidieren möchten, bis am 31. März 2022 mit Beilage 
eines kurzen Motivationsschreibens inkl. Lebenslauf beim Gemeinderat melden.  
 
Dies betrifft folgende Ämter:  

 4 Mitglieder Grundsteuerkommission 

 3 Mitglieder Liegenschaftenkommission 

 5 Mitglieder Tiefbaukommission 

 2 Mitglieder Fachkommission Nachhaltigkeit 

 Mitglieder Kommission Gemeinsam 

 Mitglieder Netzwerk Integrationsförderung 
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C. Verfahren Erneuerungswahlen 2022 

Urnenwahl Mitglieder Gemeinderat und Kommissionen 

Kandidatinnen und Kandidaten, die auf dem Beiblatt für den 1. Wahlgang der Erneuerungswahlen 
2022 aufgeführt werden möchten, müssen sich innerhalb einer Frist unter Mitteilung der publizierten 
Angaben bei der Gemeinderatskanzlei melden. 
 
Die amtliche Publikation erfolgt am 29. November 2021 und die Frist für die Meldung dauert 10 
Tage. Anders als bei Ersatzwahlen sind keine Wahlvorschläge mit Unterschriften nötig und es gibt 
keine Nachfrist.  
 
Nach Ablauf der Frist werden die Eingaben geprüft (Wahlfähigkeit). Eine Übersicht der Kandidatu-
ren wird voraussichtlich am 16. Dezember 2021 auf thalwil.ch/politikinformationen und im «Thalwil 
informiert» publiziert.  
 
Wahl Mitglieder Kommissionen durch Gemeinderat und Delegationen des Gemeinderats 

Durch den Gemeinderat gewählte Kommissionsmitglieder oder Delegierte des Gemeinderats, sind 
ebenfalls jeweils für eine Legislatur im Amt. Das Wahlverfahren sieht vor, dass sie für eine Kandi-
datur bis am 31. März 2022 ein kurzes Motivationsschreiben inkl. Lebenslauf beim Gemeinderat 
einreichen müssen.   
 
Mit Schreiben vom 29. Oktober 2021 wurden die aktuellen vom Gemeinderat gewählten Kommissi-
onsmitglieder sowie die Delegierten des Gemeinderats angeschrieben und über das Wahlverfahren 
informiert.  
 
Zudem steht es auch weiteren Personen offen, für eines der Kommissionsämter oder Delegationen 
des Gemeinderats zu kandidieren.  
 
Die Wahl durch den Gemeinderat erfolgt voraussichtlich an der Sitzung vom 5. Juli 2022. 
 
Wahl Mitglieder Wahlbüro durch Gemeinderat 

Der Gemeinderat wählt die Mitglieder des Wahlbüros. Aktuell zählt das Wahlbüro 60 Mitglieder, 
verteilt auf die 1. und 2. Abteilung und die Reserveabteilung (3 Mitglieder).  
 
Die 1. und 2. Abteilung wechseln sich in der Regel für die Einsätze ab. Die Reserveabteilung wird 
bei aufwändigen Auszählarbeiten aufgeboten (z.B. National- und Ständeratswahlen). Zusätzlich 
werden während der Amtsdauer ausscheidende Wahlbüromitglieder der 1. und 2. Abteilung durch 
Mitglieder der Reserveabteilung ersetzt. Die Parteizugehörigkeit der einzelnen Mitglieder sind nicht 
bekannt. Die Bestückung des Wahlbüros mit 60 Mitgliedern ist grundsätzlich ausreichend.  
 
Mit Schreiben vom 29. Oktober 2021 wurden die aktuellen Mitglieder des Wahlbüros angefragt, ob 
sie auch in der Legislaturperiode 2022-2026 im Wahlbüro tätig sein möchten. Es ist für nächste 
Legislaturperiode mit einigen freien Plätzen im Wahlbüro zu rechnen.  
 
Wahlvorschläge können schriftlich (per Brief oder E-Mail) bis am 31. März 2022 eingereicht werden. 
Die Mitglieder des Wahlbüros der Legislaturperiode 2022-2026 werden durch den Gemeinderat vo-
raussichtlich an der Sitzung vom 5. Juli 2022 gewählt.  
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D. Terminübersicht 

Urnenwahl Mitglieder Gemeinderat und Kommissionen 

29. November 2021 
  

Aufruf zum Einreichen von Kandidaturen  
als amtliche Publikation: thalwil.ch/amtlichepublikationen  
 
Frist: 10 Tage (bis 8. Dezember 2021) 
 

16. Dezember 2021 Information zu den eingegangenen Kandidaturen im Thalwil 
informiert bzw. thalwil.ch/politikinformationen 
 

25. Februar 2022 Amtliche Publikation zur Anordnung der Wahl:   
thalwil.ch/amtlichepublikationen  
 

28. Februar bis 5. März 2022 Eintreffen der Wahlunterlagen bei den Stimmberechtigten  
 

27. März 2022 1. Wahlgang  
 

15. Mai 2022 2. Wahlgang  
 

1. Juli 2022 Beginn Legislatur 2022-2026 
 

 
 

Wahl Mitglieder Kommissionen durch Gemeinderat und  
Delegationen des Gemeinderats sowie Wahlbüro  

31. März 2022  Einreichen der Kandidatur beim Gemeinderat  
(Motivationsschreiben inkl. Lebenslauf)  
 

5. Juli 2022 Voraussichtlicher Wahltermin durch den Gemeinderat  
 

 
 

Wahl Mitglieder Wahlbüro  durch Gemeinderat 

31. März 2022  Einreichen der Kandidatur beim Gemeinderat  
 

5. Juli 2022 Voraussichtlicher Wahltermin durch den Gemeinderat  
 

 


